
die Grenzen zwischen regulären Streitkräften
und bewaffneten Zivilisten verschwammen und
in der die Heroisierung von »Freiheitskämpfern«
eine besondere Tradition hat. Dieser Beobach-
tung wird zustimmen, wer sich je mit (»Ge-
samt«-)Jugoslawen über die gerichtliche Aufar-
beitung der Jugoslawienkriege unterhalten hat:
In der strikten Ablehnung des ICTY sind sie sich
in der Regel bemerkenswert einig.

Insgesamt ist den Herausgebern eine im
besten Sinne ansprechende Zusammenstellung
gelungen, die – natürlich – nicht homogen oder

gar »vollständig« sein kann. Die ausgesprochen
breite Perspektive bietet auch für Nichthistori-
ker einige interessante Diskussionsansätze und
Denkanstöße. Gerade Juristen sind im Völker-
strafrecht regelmäßig mit der Notwendigkeit ei-
ner Einordnung des Einzelfalls in den histori-
schen Kontext konfrontiert.

Das bereits erwähnte Phänomen des »extre-
men Krieges« bleibt allerdings auch nach der
Lektüre des Bandes nebulös.

Lars Büngener

Strafe für fremde Schuld?*

Kann man für fremde Schuld bestraft wer-
den? Genauer: Kann eine solche Strafe über-
haupt als Strafe im eigentlichen Sinn bezeichnet
werden? Ist das Schuldprinzip (noch) konstitutiv
für den Strafbegriff?

Die ins Zentrum des Straf(rechts)verständ-
nisses drängende Frage nach einer Strafe für
fremde Schuld steht auch im Brennpunkt der
strafrechtlichen Diskussion im Spanien des sech-
zehnten Jahrhunderts, der sogenannten Spani-
schen Spätscholastik: Dies zeichnet Harald Mai-
hold in seiner hervorragenden Dissertation nach,
die, auf den ersten Blick ersichtlich, das Resultat
langjähriger Forschungsarbeiten ist und in der
der Verfasser sein umfassendes und detailreiches
Wissen zu einer thetisch angelegten Untersu-
chung durchformt.

Die Arbeit besticht zunächst durch ihre me-
thodische Reflexionstiefe, wenn der Autor ein-
führend den Begriff der »Spanischen Spätscho-
lastik« überhaupt problematisiert und die Frage
nach der Repräsentativität des bestehenden und

ausgewählten Textbestandes aufwirft, vor allem
aber, wenn er angesichts der geschichtlichen Ver-
schiebung von Begriffsbedeutungen die »Gefah-
ren moderner Kategorisierung« absteckt.

Inhaltlich nähert sich der Verfasser der Straf-
lehre der Spanischen Spätscholastik an, indem er
zunächst weit zurückverweist auf die Wurzeln
westeuropäischen Strafverständnisses: Das mit-
telalterliche kanonische Recht kenne, so entwi-
ckelt er mittels sorgfältiger Auswertung der la-
teinischen Quellen, neben den Schuldstrafen die
causa-Strafe, die Strafe »ohne Schuld, aber nicht
ohne Grund«. Erst Thomas von Aquin leiste,
indem er mehrere Strafbegriffe unterscheide und
insbesondere die Kategorie der poena rationem
poenae, der eigentlichen Strafe, einführe, eine
Implementierung der »Strafe für einen anderen«
in die Systematik eines schuldbezogenen Straf-
begriffs.

Von dieser Tradition her erschließt sich die
in der Spanischen Spätscholastik auszumachen-
de zunehmende Verengung des Strafbegriffs auf
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das Schuldprinzip, die sich zunächst in der tho-
mistisch geprägten Theologie durchsetzt, von
dort in die Kanonistik eindringt und schließlich
auch von seiten der weltlichen Strafrechtswissen-
schaft rezipiert wird. Die Untersuchung beein-
druckt zum einen durch ihre interdisziplinäre
Spannweite, zum anderen kann der Verfasser
mittels detaillierter Quellenauswertung Akzent-
verschiebungen auch im Einzelnen belegen, etwa
die im Rahmen der Theologie zentrale Weiter-
führung des thomistischen »eigentlichen Strafbe-
griffs« und die Distinktion »nicht eigentlicher«
Strafen durch den Franziskaner Alfonso de Cas-
tro. Aus der Darstellung erhellt, dass es stets (im
weiteren Sinne) konkret-praktische Fragen sind,
die den Anstoß zur Reflexion geben, theologisch
etwa das Problem der Erbsünde, rechtlich der
Exkommunikation von Städten und der Bestra-
fung der Nachkommen insbesondere von Häre-
tikern und Majestätsverbrechern.

Methodisch überzeugend wird das weitere
dogmatische Schicksal der aus dem schuldbezo-
genen Strafbegriff ausgeschiedenen Formen der
»Strafe für einen anderen« zum Zweck der Bil-
dung flankierender Rückschlüsse nachgezeich-
net. Interessant in diesem Zusammenhang sind
vor allem die Anleihen aus dem zeitgenössischen
zivilrechtlichen Haftungsverständnis: Hier wird
eine kontraktualistische Komponente ins Spiel
gebracht, die den Bezug des Strafbegriffs zum
modernen Staatsverständnis herstellt, wenn-
gleich der staatsbezogene Nutzengedanke das
Schuldprinzip eher abschwächt. Anklänge an
und Hinweise auf frühneuzeitliches Denken wer-
den so bereits vernehmbar.

Dieser in sich geschlossenen Untersuchung
stellt der Verfasser ein Kapitel zur »Prinzipien-
krise der heutigen Zurechnungslehre« voran:
Zur Überwindung dieser Krise, die empirisch
aus der gesellschaftlichen Kontraproduktivität

des Strafens, rechtsphilosophisch aus der Prob-
lematik menschlicher Willensfreiheit vor dem
Hintergrund soziologischer und biologischer
Forschung erwachse, werde im »postmodernen«
Strafrecht ein »Verantwortungsprinzip« entwi-
ckelt, das zwischen der tradierten kantischen
Vergeltungslehre einerseits und dem Nutzen-
Gedanken andererseits vermitteln solle und des-
sen Losgelöstsein vom strengen Schuldprinzip
sich konkret niederschlage, beispielsweise in der
vermehrten gesetzlichen Einführung von Gefähr-
dungsdelikten; auch moderne Formen der »Stra-
fe für fremde Schuld«, zum Beispiel die »Ver-
bandsstrafe«, »die ›faktische Mitbestrafung‹ der
Familie« und die »Tötung ›Unschuldiger‹ im
Krieg«, machten die Aktualität des Problems
deutlich.

Selbstverständlich ist der Verfasser schon an-
gesichts der demonstrierten methodischen Refle-
xionstiefe vor anachronistischen Kurzschlüssen
gefeit. Aber wenn die moderne Diskussion refe-
riert wird, um, so der Verfasser, »die Notwen-
digkeit einer historischen Untersuchung zu ver-
deutlichen« (2), dann muss dies stutzig machen.
Dass historische Forschung sich erst durch einen
erhofften »Lerneffekt« legitimiert, dürfte kaum
konsensfähig und hier letztlich auch nicht ge-
meint sein. Zu fragen ist jedoch, ob nicht bereits
die Perspektive auf die aktuellen Fragestellungen
den Zugang zum Strafbegriff des sechzehnten
Jahrhunderts eher verstellt als freigibt. Kann das
aktuelle Problem der Verbandsklage wirklich die
damalige Diskussion erhellen und umgekehrt?

Es wäre ungerecht, mit diesen Fragen zu
schließen: Zu groß ist der Gewinn, den die Lek-
türe dieses fundierten, zugleich umfassenden und
– am inhaltlichen Ertrag gemessen – diszipliniert
knappen, nicht zuletzt auch spannend zu lesen-
den Werkes bringt.

Georg Steinberg

219

Steinberg, Strafe für fremde Schuld?

K
ri

ti
k



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [5952.450 8418.465]
>> setpagedevice




